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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.04.2006 

Geschäftszahl 

2004/05/0322 

Rechtssatz 

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH steht die Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes jedem 
Wirtschaftsteilnehmer offen, bei dem ein Gemeinschaftsorgan begründete Erwartungen geweckt hat. Ist jedoch 
ein umsichtiger und besonnener Wirtschaftsteilnehmer in der Lage, den Erlass einer Gemeinschaftsmaßnahme, 
die seine Interessen berühren kann, vorherzusehen, so kann er sich im Fall ihres Erlasses nicht auf diesen 
Grundsatz berufen (RdN 74 des Urteils vom 7. Juni 2005 in der Rechtssache C 17/03 [Urteil VEMW]). 


